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Ev. Bezirkskantorat Nagold, Hohe Straße 9, 72202 Nagold 16. Dezember 2013 
An alle Organisten des Kirchenbezirks Nagold 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
zur Vereinfachung des gesamten Verfahrens beim Einsatz von Organisten, die in den Kirchen-
gemeinden Dienst tun und nach der Richtsatztabelle vergütet werden, bietet der Kirchenbezirk 
Nagold an, die Vergütung der einzelnen Personen für alle Kirchengemeinden über den Kirchen-
bezirk abzuwickeln. Wir bitten Sie, an diesem Verfahren teilzunehmen. Hierbei ist folgendes zu 
beachten bzw. zu erledigen: 
 
1. Auch wenn Sie bei Ihrer Kirchengemeinde fest angestellt sind: bitte führen Sie Punkt 2. in jedem 

Fall aus. Es könnte ja sein, dass Sie im Laufe des Jahres in einer anderen Gemeinde des Bezirks 
„Not-Vertretungsdienst“ machen müssen oder bei der Taufe Ihres Patenkinds im Nachbarort die 
Hochzeit spielen, was Sie heute noch gar nicht wissen können. 

 

2. Unterschreiben Sie bitte die beigefügte „Vereinbarung über die Festlegung der Rahmenbedin-
gungen für die Übernahme einzelner Einsätze als Aushilfs- bzw. Vertretungskraft“ und senden 
Sie diese an die Kirchliche Verwaltungsstelle Calw, Badstraße 27 in 75365 Calw. Am einfach-
sten füllen Sie die Erklärung zum Freibetrag (5.) gleich mit aus und schicken beides zusammen 
nach Calw. 

 

3. Für Ihre Orgeldienste werden Sie wie bisher direkt von der Kirchengemeinde angefragt und 
direkt beauftragt; da ändert sich an der bisherigen Praxis gar nichts! 

 

4. Lassen Sie sich von der Kirchengemeinde, in der Sie den Orgeldienst leisten, Ihren Dienst durch 
den predigenden Pfarrer oder einen Vertreter der Kirchengemeinde (am besten vor Beginn des 
Gottesdienstes) durch Unterschrift auf dem beigefügten „Nachweis über die Dienstverträge zur 
Rahmenvereinbarung nach Anlage 1.2.4 der KAO“ bestätigen. Es gilt: ohne Unterschrift keine 
Vergütung! Die Verwaltungsstelle kann nicht für Sie fehlende Unterschriften einholen; dafür 
bitten wir um Verständnis. 

 

5. Reichen Sie spätestens bis zum Ende eines Quartals der Verwaltungsstelle diesen Nachweis ein. 
Vor der erstmaligen Auszahlung einer Vergütung muss der Verwaltungsstelle die beigefügte 
Erklärung zum Freibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG vorliegen. Auch hier gilt: ohne unterschriebene 
Erklärung kann keine Vergütung ausbezahlt werden! 

 

6. Die Kirchenbezirkskasse zahlt die Vergütungen nach der Richtsatztabelle an die Organisten aus. 
 

7. Sobald der gemeldete Freibetrag bis auf drei oder vier Dienste ausgeschöpft ist, erhalten Sie eine 
Nachricht, dass im laufenden Jahr der Freibetrag weitgehend verbraucht ist. Gemeinsam mit 
Ihnen wird geprüft, ob und wie eine andere Vergütungslösung getroffen werden kann, da anson-
sten aus steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Gründen keine Vergütung mehr ausbezahlt 
werden darf. 

 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an Herrn Ammer, Frau Krause-Rathgeber oder Herrn Kirchner 
bei der Verwaltungsstelle wenden. Weitere Formulare für die Unterschriften und Informationen 
können Sie herunterladen unter: 
http://www.nagold-evangelisch.de/cms/startseite/kirchenmusik/download-noten-und-arbeitsblaetter/ 


